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Regeste

Regeste Anfechtung einer Gemeindeabstimmung über ein Bauprojekt wegen behördlicher
Beeinflussung der Willensbildung der Stimmberechtigten. 1. Überprüfungsbefugnis des
Bundesgerichtes (Erw. 5). 2. Inwieweit dürfen Behörden und ihre Mitglieder am
Abstimmungskampf teilnehmen? (Erw. 6). 3. Ist eine Abstimmung zu kassieren, wenn - im
Streite der Meinungen mit unwahren Angaben gekämpft worden ist? (Erw. 7 b). - die
Behörden wenige Tage vor der Abstimmung bekannt gegeben haben, dass die im
Abstimmungskampf hauptsächlich gerügten Mängel des Projekts verbessert werden
können? (Erw. 7 a, c).

Regeste Recours formé contre une votation communale sur un projet de construction et
fondé sur le fait que l'autorité aurait exercé une influence sur la formation de la volonté des
électeurs. 1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 5). 2. Dans quelle mesure les
autorités et leurs membres peuvent-ils prendre part à la campagne qui précède la votation?
(consid. 6). 3. Une votation doit-elle être annulée lorsque: - certaines opinions ont été
combattues avec des renseignements inexacts? (consid. 7). - peu de jours avant la votation,
les autorités ont fait connaître qu'il était possible de remédier aux défauts du projet qui
faisaient l'objet essentiel des critiques formulées au cours de la campagne ayant précédé la
votation? (consid. 7 a, c).

Regesto Ricorso interposto contro una votazione comunale concernente un progetto di
costruzione e fondato sul fatto che l'autorità avrebbe influenzato la formazione della volontà
degli elettori. 1. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 5). 2. In quale misura le
autorità e i loro membri possono prendere parte alla campagna precedente la votazione?
(consid. 6). 3. Una votazione dev'essere annullata quando: - determinate opinioni sono state
combattute mediante informazioni inveritiere? (consid. 7 b) - alcuni giorni prima della
votazione, le autorità hanno reso noto che era possibile rimediare ai difetti del progetto,
costituenti l'oggetto essenziale delle critiche formulate nel corso della campagna che ha
preceduto la votazione? (consid. 7 a, c).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid, mit dem der Regierungsrat die
Kassation der in den Gemeinden Schaffhausen und Neuhausen durchgeführten
Volksabstimmungen abgelehnt hat. Es handelt sich somit um eine Beschwerde gemäss Art.
85 lit. a OG ; denn zu den kantonalen Abstimmungen im Sinne dieser Bestimmungen
gehören auch die Gemeindeabstimmungen ( BGE 89 I 85 Erw. 1 und dort angeführte
frühere Urteile).

E. 2



Die Beschwerdeführer machen vor allem geltend, die Behörden hätten dadurch, dass sie das
Schreiben der SIG wenige Tage vor der Abstimmung bekannt gaben, die Willensbildung
der Stimmbürger in unzulässiger Weise beeinflusst. Daneben beschweren sie sich wegen
Verweigerung des rechtlichen Gehörs im kantonalen Rekursverfahren. Zu diesen beiden
Rügen sind sie legitimiert, da sie BGE 89 I 437 S. 442 stimmberechtigte Einwohner der
Gemeinden Schaffhausen oder Neuhausen sind und am kantonalen Rekursverfahren
teilgenommen haben. Soweit sie dagegen das Projekt für eine Kläranlage in der "Röti" als
solches bemängeln und behaupten, die in Aussicht gestellte Verbesserung bedeute für zwei
benachbarte Industriebetriebe (Internationale Verbandsstoff-Fabrik und Steril Catgut AG)
eine Verschlechterung, fehlt den Beschwerdeführern die Legitimation; denn damit rügen sie
nicht eine Verletzung des Stimmrechts oder eines andern ihnen persönlich zustehenden
Rechts, sondern machen sie allgemeine öffentliche Interessen sowie private Interessen
Dritter geltend.

E. 3
In der Beschwerdebegründung wird unter Ziff. 4 als Verweigerung des rechtlichen Gehörs
gerügt, dass der Regierungsrat auf wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführer gar nicht
eingetreten sei, doch werden diese Vorbringen nicht angegeben, sodass in diesem Punkte
auf die Beschwerde nicht einzutreten ist ( Art. 90 lit. b OG ). Dagegen wird dem
Regierungsrat unter Ziff. 7 vorgeworfen, er habe es unterlassen, die Frage der
Unzulässigkeit der Beeinflussung der öffentlichen Meinung in letzter Stunde vor der
Abstimmung näher zu prüfen. Diese Rüge ist unbegründet. Der Regierungsrat hat im
angefochtenen Entscheid den betreffenden Einwand zurückgewiesen und ausgeführt, dass
und weshalb die Behörde nur ihre Pflicht erfüllt habe und ihr Vorgehen nicht zu
beanstanden sei.

E. 4
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verwirkt ein Stimmberechtigter das Recht zur
Anfechtung einer Wahl oder Abstimmung durch staatsrechtliche Beschwerde, wenn er es
unterlässt, Fehler in der Vorbereitung der Wahl oder Abstimmung sofort durch Einsprache
oder Beschwerde zu rügen, damit der Mangel noch vor der Wahl oder Abstimmung
behoben werden kann und diese nicht wiederholt zu werden braucht ( BGE 89 I 86 Erw. 4
und dort angeführte frühere Urteile). Im Hinblick hierauf könnte man sich fragen, ob die
Beschwerdeführer, die in der wenige Tage vor der Abstimmung erfolgten BGE 89 I 437 S.
443 Bekanntgabe des Schreibens der SIG durch den Stadtpräsidenten einen
Kassationsgrund erblicken, sich nicht sofort an den Regierungsrat hätten wenden sollen mit
dem Begehren um Verschiebung der Abstimmung. Die Frage kann offen bleiben, da die
Beschwerde, wie die nachstehenden Erwägungen ergeben, sich ohnehin als unbegründet
erweist.

E. 5
Das politische Stimmrecht ist ein vom Bundesrecht gewährleistetes verfassungsmässiges
Recht. Es gibt dem Einzelnen unter anderm Anspruch darauf, dass kein Wahl- oder
Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht den freien Willen der Wählerschaft
zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt ( BGE 75 I 245 mit Verweisungen). Die
Beschwerdeführer machen geltend, die Behörden hätten das Abstimmungsergebnis durch
unzulässiges Eingreifen in den Abstimmungskampf beeinflusst. Ob das Verhalten der
Behörden unzulässig war und die Freiheit der Stimmbürger beeinflusste, ist vom



Bundesgericht frei zu prüfen. Es hat einzuschreiten, wenn entweder positive, zur Sicherung
der Freiheit der Stimmabgabe aufgestellte Vorschriften verletzt worden sind oder sonst mit
verwerflichen Mitteln ein Einfluss auf die Stimmberechtigten ausgeübt worden ist (nicht
veröffentl. Urteil vom 4. Februar 1946 i.S. Oertli c. Regierungsrat des Kt. Zürich, Erw. 3 a).

E. 6
Dass Stadtpräsident Bringolf das Schreiben der SIG vom 11. März 1963 bekannt gegeben
hat, beanstanden die Beschwerdeführer schon deshalb, weil eine Behörde nicht in den
Abstimmungskampf eingreifen dürfe. Sie schliessen das e contrario aus den Bestimmungen
der Stadtverfassung von Schaffhausen, wonach den Abstimmungsvorlagen in wichtigen
Fällen eine erläuternde Botschaft beizufügen ist (Art. 9 Abs. 2 und Art. 12), und behaupten,
dass der gegenteilige Standpunkt grundlegend schweizerischer Rechtsauffassung
widerspreche. Die Rüge ist unbegründet. Daraus, dass für wichtige Fälle eine erläuternde
Botschaft vorgeschrieben ist, folgt nicht, dass es im übrigen den Behörden verboten sei, ihre
Vorlagen BGE 89 I 437 S. 444 zur Annahme zu empfehlen. Eine solche Empfehlung gilt
nach schweizerischer Rechtsauffassung nicht als unzulässig, sofern sie nicht mit
verwerflichen Mitteln, z.B. unter Verwendung öffentlicher Mittel, irreführender Angaben
usw. erfolgt. Selbst wenn der Behörde als solcher eine eigentliche Wahl- und
Abstimmungspropaganda nicht gestattet ist, kann doch dem einzelnen Behördemitglied die
Teilnahme am Wahl- und Abstimmungskampf und die freie Meinungsäusserung nicht
verboten werden (erwähntes Urteil i.S. Oertli S. 6/7; USTERI, Ausübung des Stimm- und
Wa.hlrechts, ZSR 1959 S. 419 a; vgl. auch PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen
und Volksabstimmungen S. 74/78). Der Umstand allein, dass Walter Bringolf,
Stadtpräsident von Schaffhausen und Präsident des Kläranlage-Verbandes, sich an einer
öffentlichen Versammlung für die Vorlage einsetzte und dabei das Schreiben der SIG
bekannt gab, stellt daher noch keine unzulässige Beeinflussung der Stimmberechtigten dar.

E. 7
Die Beschwerdeführer behaupten nicht, dass bei der Bekanntgabe des Schreibens unrichtige
Angaben über seinen Inhalt gemacht worden seien. Sie beanstanden seine Bekanntgabe,
weil sie nur wenige Tage vor der Abstimmung erfolgte, weil das Schreiben eine
irreführende Angabe enthalten habe, und vor allem, weil die darin angebotene zusätzliche
Landabtretung der SIG zu einer Änderung des den Gegenstand der Abstimmungsvorlage
bildenden Projekts der Kläranlage führe. a) Die späte Bekanntgabe wäre nur zu rügen, wenn
das Schreiben absichtlich zurückgehalten worden wäre, um damit die Stimmberechtigten in
letzter Stunde zu beeinflussen. Das wird von den Beschwerdeführern nicht behauptet, noch
bestehen Anhaltspunkte dafür. Die SIG habe sich offenbar erst angesichts des mit dem
Abstimmungskampf zunehmenden Widerstands gegen die Vorlage dazu entschlossen, für
die Verbesserung des Projekts weiteres Land abzutreten. Ihr Schreiben ist das Ergebnis
einer am Samstag 9. März 1963 stattgehabten Besprechung BGE 89 I 437 S. 445 zwischen
Bringolf und dem Direktionspräsidenten der SIG; es wurde am Montag 11. März abgesandt
und am 12. März abends in einer öffentlichen Versammlung bekannt gegeben. Wenn es
auch erst am Mittwoch in der Presse veröffentlicht wurde, bestand doch noch Gelegenheit,
die damit eingetretene Änderung der Sachlage in der Öffentlichkeit zu erörtern, so dass sich
die Stimmberechtigten, die sich dafür interessierten, ein Urteil darüber bilden konnten. b)
Dass die zusätzliche Landabtretung in bezug auf die Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes eine Verbesserung des ursprünglichen Projekts ermöglicht, weil die
Aufschüttung in den Rhein hinaus vermindert und diejenige auf dem Grundstück der SIG



zurückversetzt werden kann, ist nicht streitig. Als irreführend beanstanden die
Beschwerdeführer dagegen die im Schreiben der SIG enthaltene Bemerkung, durch die
zusätzliche Landabtretung erhöhe sich die Landreserve für einen späteren Ausbau der
Kläranlage um rund 50%. Ob und inwieweit diese Angabe unrichtig war, erscheint indes als
zweifelhaft. Die Beschwerdeführer machen keine zahlenmässigen Angaben über das
Ausmass der bisherigen und der neuen Landreserve, noch geht dieses Ausmass klar aus den
Akten hervor. Soweit die zusätzliche Landabtretung zur Verminderung der Aufschüttung
im Rheinbett dient, kann von einer Erhöhung der Landreserve offenbar nicht die Rede sein.
Allein die SIG tritt nicht nur 2000 m2 durch Zurückversetzung der Böschung ab, sondern
überdies 4250 m2, zu deren späteren Abtretung sie sich im Vertrag von 1960 nur unter der
Bedingung verpflichtet hatte, dass "dadurch keine Bauvorhaben der SIG tangiert werden".
Inwieweit die Landreserve erhöht wurde, kann indes dahingestellt bleiben. Selbst wenn die
SIG zu Unrecht von einer Erhöhung von 50% gesprochen haben sollte, wäre dies kein
Grund zur Kassation der Abstimmung. Eine Abstimmung oder Wahl kann nicht immer
dann als ungültig erklärt werden, wenn im Streite der Meinungen mit BGE 89 I 437 S. 446
unwahren Angaben gekämpft worden ist. Es muss sich um eine schwerwiegende
Irreführung handeln und die Willensbildung der Stimmberechtigten dadurch beeinflusst
worden sein (Urteil vom 3. Februar 1939 i.S. Thomann c. Regierungsrat des Kt. Zürich,
besprochen in ZBl 1939 S. 250/51; PICENONI a.a.O. S. 85/90). Diese Voraussetzungen
treffen hier nicht zu. Die Vorlage für die Kläranlage in der "Röti" wurde vor allem wegen
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die beiden Aufschüttungen bekämpft.
Eine allfällige unrichtige Angabe über die Erhöhung der Landreserve erscheint daher nicht
als schwerwiegend. Auch ist nicht dargetan, dass die Frage der Landreserve im
Abstimmungskampf eine wesentliche Rolle spielte. c) Während die Abstimmungsvorlage
der Gemeinde Neuhausen auch die Genehmigung des Projekts für die Kläranlage zum
Gegenstand hatte, wurde den Stimmberechtigten der Stadt Schaffhausen nur die
Bewilligung des dafür erforderlichen Kredites beantragt. Die Parteien sind jedoch darüber
einig, dass die Stimmberechtigten auch in Schaffhausen über die sich aus der Vorlage
ergebende bauliche Ausgestaltung und insbesondere über den Standort der Kläranlage
entschieden haben. Sodann nehmen die Beschwerdeführer mit dem Regierungsrat an, dass
bei der Ausführung einer Anlage wie der hier in Frage stehenden in Einzelheiten von dem
den Stimmberechtigten vorgelegten Projekt abgewichen werden dürfe. Als unzulässig
erachten sie es dagegen, dass die Behörden in der Zeit zwischen der Vorlage und der
Abstimmung irgendwelche Änderungen am Projekt ins Auge fassen und bekannt geben,
zumal wenn diese Änderungen wie hier für die Willensbildung der Stimmberechtigten
entscheidend seien; solche Änderungen müssten den Stimmberechtigten auf dem
verfassungsmässigen Wege, d.h. in einer neuen Vorlage unterbreitet werden. Dieser
Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Wenn die Behörden befugt sind, nach der
Abstimmung in Einzelheiten von dem dort gutgeheissenen Projekt BGE 89 I 437 S. 447
abzuweichen, so dürfen sie sich auch schon vorher mit solchen Änderungen befassen.
Insbesondere haben sie auch nach der Fertigstellung einer Vorlage das Recht und die
Pflicht, die Frage zu prüfen, ob das Projekt sich in Einzelheiten verbessern lasse, und zwar
auch und gerade in Einzelheiten, die nach der Veröffentlichung der Vorlage bemängelt
werden. So verhält es sich aber hier. Die Vorlage für die Kläranlage in der "Röti" stiess vor
allem wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufschüttungen im
Rheinbett und auf dem Grundstück der SIG auf Widerstand. Wenn die Behörden das
Projekt in dieser Beziehung zu verbessern suchten, die Möglichkeit dazu in der zusätzlichen



Landabtretung der SIG fanden und diese den Stimmberechtigten bekannt gaben, so kann
ihnen daraus kein Vorwurf gemacht werden. Ein Vergleich der Pläne in der Botschaft mit
den Plänen für die Ausführung bestätigt die dem angefochtenen Entscheid zugrunde
liegende Annahme, dass infolge der zusätzlichen Landabtretung nicht die Grundzüge,
sondern nur Einzelheiten des Projekts geändert wurden. Als Einzelheiten erscheinen
insbesondere auch die Verminderung der Aufschüttung im Rheinbett und die
Zurückversetzung derjenigen auf dem Grundstück der SIG. Freilich mögen gerade diese
Änderungen am ursprünglichen Projekt für viele Stimmberechtigte entscheidend gewesen
sein. Indessen hatte schon die Botschaft erwähnt, dass die Mehrheit der stadträtlichen
Spezialkommission die Leitung des Kläranlage-Verbandes ersucht hat, danach "zu trachten,
dass der Vorbau im Rheinbett durch weiteres Zurückschieben der Anlage in die Böschung
der Aufschüttung noch reduziert werden kann". Nachdem dies durch die von der SIG
angebotene zusätzliche Landabtretung möglich geworden war, hatten die
Stimmberechtigten das Recht, hievon unterrichtet zu werden. Die Beschwerdeführer
wenden zu Unrecht ein, die Stimmberechtigten hätten nach Bekanntgabe des Schreibens der
SIG nicht mehr gewusst, ob sie über das ursprüngliche BGE 89 I 437 S. 448 oder über ein
abgeändertes Projekt abzustimmen hätten. Sie haben sich mit der Annahme der Vorlage für
die Ausführung des ihnen vorgelegten Projektes, d.h. am Standort "Röti" mit den beiden
Aufschüttungen, entschieden. Inwieweit für ihren Entscheid die Erwartung massgebend
war, dass durch die infolge der zusätzlichen Landabtretung der SIG mögliche
Verminderung der einen und Zurückversetzung der andern Aufschüttung das ursprüngliche
Projekt verbessert werden könne, ist unerheblich, da diese Erwartung nicht auf
irreführenden Angaben beruhte, sondern durchaus begründet war. Der Vorwurf, die
Willensbildung der Stimmberechtigten sei durch die Bekanntgabe des Schreibens der SIG
vom 11. März 1963 in unzulässiger Weise beeinflusst worden, erweist sich somit als
unbegründet. Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


